
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 der 
Hauptversammlung am 6. August 2024 

Damit die Gesellschaft bei Bedarf flexibel ihr Eigenkapital durch Einsatz genehmigten 
Kapitals stärken kann, soll – unter Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 
2021 – ein neues genehmigtes Kapital unter Einhaltung der gesetzlich zulässigen 
Höchstgrenze in Höhe von 50 Prozent des derzeitigen Grundkapitals sowie mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren geschaffen werden (Genehmigtes Kapital 2024).  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, durch Neufassung des § 3 Abs. 4 der 
Satzung den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis 
zum 5. August 2029 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 
4.000.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 4.000.000,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).  

Neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre soll es im 
Rahmen des genehmigten Kapitals möglich sein, dass die neuen Aktien von 
Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten (sog mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischenschaltung von 
Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden 
Unternehmen wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert, das 
Bezugsrecht hingegen inhaltlich nicht eingeschränkt. 

Bei der Ausnutzung des vorgeschlagenen genehmigten Kapitals steht den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 203 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 1 AktG). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht ausschließen zu können. Der Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre kommt beispielsweise in folgenden Fällen in Betracht, wobei die folgende 
Auflistung nicht als abschließend zu verstehen ist:  

(1) Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen: Durch diesen 
Bezugsrechtsausschluss wird die Abwicklung einer Emission mit einem 
Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert. Spitzenbeträge können sich aus dem 
jeweiligen Emissionsvolumen und daraus ergeben, dass es notwendig ist, ein 
technisch durchführbares Bezugsrechtsverhältnis darzustellen. Der Wert der 
Spitzenbeträge ist je Aktionär in der Regel gering, weshalb der mögliche 
Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. Demgegenüber ist der 
Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher, was 
zusätzliche Kosten verursacht. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf an 
der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 



(2) Zum Zweck von Unternehmenszusammenschlüssen oder des (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, Betriebsteilen oder 
Anteilen an Unternehmen sowie zur Gewährung von Aktien an Dritte, die als 
strategische Partner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften einen 
erheblichen Beitrag zur Erreichung der unternehmerischen Ziele der Gesellschaft 
leisten: Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der 
Gesellschaft insbesondere die Möglichkeit gegeben werden, in geeigneten 
Fällen Aktien als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, Betriebsteilen oder Anteilen an 
Unternehmen gewähren zu können. Eigene Aktien sind als Akquisitionswährung 
ein wichtiges Instrument. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung 
der Wirtschaft verlangen oftmals diese Form der Gegenleistung. Für die 
Gesellschaft kann die Gewährung von Aktien zudem eine günstige 
Finanzierungsmöglichkeit darstellen, welche die Liquidität der Gesellschaft 
schont. Dies räumt der Gesellschaft die Möglichkeit ein, sich bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, 
Betriebsteilen oder Anteilen an Unternehmen, bei denen die Gegenleistung ganz 
oder teilweise in Aktien besteht, ohne die zeitaufwendige Durchführung einer 
Hauptversammlung und gegebenenfalls auch unter Wahrung der Vertraulichkeit 
und damit schnell und flexibel sowohl national als auch auf den internationalen 
Märkten ausnutzen zu können. Daneben soll die Gesellschaft die Möglichkeit 
haben, innovative Entgeltmodelle mit strategischen Partnern vereinbaren zu 
können (z.B. im Rahmen von Entwicklungskooperationen) und das Entgelt teils 
in Aktien zu zahlen, die erst bei Erreichen bestimmter Ziele (z.B. einem Ertrag 
der Entwicklung oder Erreichen eines bestimmten Aktienkurses) übertragen 
werden. Sofern sich eine solche Gelegenheit hinsichtlich eines 
Unternehmenszusammenschlusses oder der Gewährung an Partner 
konkretisiert, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals und gegebenenfalls zur Kapitalerhöhung 
mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun, wenn 
dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Dabei wird der 
Vorstand ebenfalls sorgfältig prüfen, ob der Wert der Sacheinlage in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Wert der Aktien der Gesellschaft steht. Nur 
wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird der Aufsichtsrat seine 
erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals erteilen. 

(3) Zum Zweck der Durchführung einer Kapitalerhöhung mit vereinfachtem 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG: Diese gesetzlich 
vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Kapitalerhöhungen 
gegen Geldeinlagen versetzt die Gesellschaft in die Lage, kurzfristig günstige 
Börsensituationen zu nutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung 
einen möglichst hohen Ausgabebetrag ohne Bezugsrechtsabschlag und damit 
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die Möglichkeit zur 



Kapitalerhöhung zu höchsten Kursen ist für die Gesellschaft besonders deshalb 
von Bedeutung, weil sie Marktchancen schnell und flexibel nutzen, das heißt 
ohne das Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden 
Bezugsangebots, und den dafür erforderlichen Eigenkapitalbedarf entsprechend 
abdecken muss. Gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist diese Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss beschränkt auf einen Betrag, der insgesamt 20 Prozent 
des Grundkapitals nicht übersteigt. Auf diese Höchstgrenze von 20 Prozent sind 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder ausgegeben werden. 
Der Bezugsrechtsausschluss darf nur erfolgen, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenpreis nach den im Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Durch die 
Begrenzung der Zahl der auszugebenden Aktien und die Verpflichtung zur 
Festlegung des Ausgabepreises der neuen Aktien nahe am Börsenkurs werden 
die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen geschützt. 
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der von der Gesellschaft zu erzielende 
Barmittelzufluss angemessen ist. Im Übrigen haben Aktionäre, die ihre 
Beteiligungsquote im Fall einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts aufrechterhalten möchten, die Möglichkeit, die erforderliche 
Anzahl von Aktien über die Börse zu erwerben. 

(4) Zum Zweck der Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften begeben wurden: Auf 
diese Weise soll den Inhabern solcher Options- oder Wandlungsrechte oder 
Options- oder Wandlungspflichten ein angemessener Verwässerungsschutz 
gewährt werden. Die Bedingungen von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen sehen regelmäßig vor, dass im Fall einer 
Kapitalerhöhung Verwässerungsschutz entweder durch Ermäßigung des 
Options- oder Wandlungspreises oder durch Einräumung eines Bezugsrechts 
gewährt werden muss. Um nicht von vornherein auf die Alternative zur 
Verminderung des Options- oder Wandlungspreises beschränkt zu sein, kann bei 
der Ausnutzung des genehmigten Kapitals vorgesehen werden, das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf neue Aktien insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um 
Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in 
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihren Options- 
oder Wandlungsrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die 
Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten oder ihre Options- oder 
Wandlungspflichten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die 
Kapitalerhöhung erfüllt hätten oder die Gesellschaft von einer 
Ersetzungsbefugnis Gebrauch gemacht hätte. Der Vorstand wird bei der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der 



Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden Alternativen 
wählen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 
wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Ausschluss des Bezugsrechts nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und 
damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals in der darauffolgenden Hauptversammlung berichten. 

 

München, den 25. Juni 2024   
   

Bernhard FrohwiƩer 
Vorstandsvorsitzender 

  

 


